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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Parlamentarische Kontrolle der Tätigkeit von 
Staatsanwaltschaften 

 

Die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft unterliegt grundsätzlich der parlamentarischen Kontrolle. 
Die Staatsanwaltschaften des Bundes und der Länder sind zwar Organe der Rechtspflege, werden 
aber nach der Gewaltenteilungslehre − anders als unabhängige Richter und Gerichte − dem Ver-
antwortungsbereich der Exekutive zugerechnet. Dies wird maßgeblich damit begründet, dass ein 
Weisungsrecht der Bundes- beziehungsweise Landesjustizminister gegenüber den Staatsanwalt-
schaften des Bundes und der Länder besteht (vgl. dazu die Kurzinformation „Weisungsbefugnisse 
gegenüber der Staatsanwaltschaft“, WD 7 - 3000 - 081/23). 

Die Instrumente der parlamentarischen Kontrolle sind vielfältig (vgl. die Antwort zu Frage 1 im 
Sachstand „Parlamentarische Kontrolle“, WD 1 - 3000 - 029/22, letzter Abruf aller genannten In-
ternetfundstellen: 14. September 2023). Das deutsche Recht sieht dabei keine besondere Form der 
parlamentarischen Kontrolle der gesamten Tätigkeit der Staatsanwaltschaft vor. 

Das Grundgesetz (GG) statuiert aber in Art. 13 Abs. 6 für den Einsatz der akustischen Wohn-
raumüberwachung eine jährliche Berichtspflicht der Bundesregierung an den Bundestag. Diese 
Berichtspflicht ist für den Einsatz im präventiven Bereich (Art. 13 Abs. 4 GG) und für Maßnah-
men zur Eigensicherung (Art. 13 Abs. 5 GG) auf den Zuständigkeitsbereich des Bundes be-
schränkt. Für den Bereich der Strafverfolgung wird die Berichtspflicht durch § 101b Abs. 1 Satz 3 
der Strafprozessordnung (StPO) einfachgesetzlich konkretisiert. Danach ist die Bundesregierung 
zur jährlichen Berichterstattung an den Bundestag über Maßnahmen der akustischen Wohnraum-
überwachung gemäß § 100c StPO verpflichtet. Die Berichte umfassen statistische Angaben  
(§ 101b Abs. 4 StPO) und mithin keine Einzelheiten einzelner Ermittlungsverfahren oder perso-
nenbezogene Daten. Die Daten basieren auf verpflichtenden Angaben der Länder und des Gene-
ralbundesanwalts gegenüber dem Bundesamt für Justiz als nachgeordnete Behörde des Bundes-
ministeriums für Justiz (§ 101b Abs. 1 Satz 1 StPO). Die Berichte werden jeweils als Bundestags-
drucksache veröffentlicht (vgl. zuletzt für das Jahr 2021 BT-Drs. 20/3875). Art. 13 Abs. 6 
Satz 2 GG schreibt vor, dass die parlamentarische Kontrolle von Maßnahmen der akustischen 
Wohnraumüberwachung auf der Grundlage der Berichte durch ein vom Bundestag gewähltes 
Gremium ausgeübt wird. In Erfüllung dieser Pflicht setzt der Bundestag in jeder Wahlperiode das 
sogenannte Gremium gemäß Art. 13 Abs. 6 Satz 2 GG ein. Den Bundesländern ist nach Art. 13 
Abs. 6 Satz 3 GG die Gewährleistung einer gleichwertigen parlamentarischen Kontrolle aufgege-
ben. Die Einsetzung des Gremiums schließt dabei die weiteren Kontrollrechte des Bundestages 
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nicht aus, sondern bezweckt eine Effektivierung der parlamentarischen Kontrolle, wobei diese 
nicht auf eine nachträgliche Rechtmäßigkeitskontrolle der einzelnen Maßnahmen gerichtet ist 
(BT-Drs. 13/8650, S. 5). 

Ferner sind die Länder und der Generalbundesanwalt verpflichtet, dem Bundesamt für Justiz 
jährlich statistische Angaben zur Telekommunikationsüberwachung (§ 100a StPO), zur Online-
Durchsuchung (§ 100b StPO), zur Erhebung von Verkehrsdaten (§ 100g StPO) sowie zur Erhe-
bung von Nutzungsdaten bei Telemediendiensten (§ 100k StPO) zu übermitteln (§ 101b Abs. 1 
Satz 1 StPO). Das Bundesamt für Justiz veröffentlicht anschließend eine Übersicht im Internet  
(§ 101b Abs. 1 Satz 2 StPO). Mithin stehen der Öffentlichkeit und dem Parlament auch statisti-
sche Daten zu diesen weiteren Ermittlungsmaßnahmen zur Verfügung. 

Dem Bundestag sowie den einzelnen Abgeordneten und Fraktionen steht gegenüber der Regie-
rung des Weiteren ein in Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG verankertes Frage- und Informationsrecht zu. 
Dieses unterliegt in verschiedener Hinsicht gewissen Einschränkungen (näher dazu die Ausarbei-
tung „Parlamentarisches Fragerecht. Verfassungsrechtlicher Rahmen“, WD 3 - 3000 - 059/22). So 
ergibt sich aus dem Gewaltenteilungsgrundsatz ein „Kernbereich exekutiver Eigenverantwor-
tung“, welcher der Bundesregierung insbesondere im Hinblick auf laufende Vorgänge einen auch 
durch das Parlament nicht ausforschbaren Initiativ-, Beratungs- und Handlungsbereich garantiert. 
Es besteht indes kein Grundsatz, wonach im Bereich der Strafverfolgung alle laufenden Verfah-
ren vom Fragerecht ausgenommen sind. Das Fragerecht ist grundsätzlich nur dann auf abge-
schlossene Vorgänge beschränkt, wenn und soweit der Kernbereich exekutiver Eigenverantwor-
tung berührt ist. 

Einschränkungen des Frage- und Informationsrechts können ferner bei Informationen gerechtfer-
tigt sein, deren Bekanntwerden das Staatswohl oder grundrechtlich geschützte private Interes-
sen (z.B. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse) beeinträchtigen würde. Das Bundesverfassungsge-
richt betont allerdings, dass insoweit eine Abwägung mit dem parlamentarischen Informations-
interesse stattzufinden habe (BVerfGE 147, 50, 146 Rn. 246 ff.). Dabei sei zu berücksichtigen, dass 
auch das Parlament den Grundrechten und dem Staatswohl verpflichtet sei und dem insbeson-
dere durch Erlass einer Geheimschutzordnung Rechnung getragen habe und damit die Möglich-
keit der nichtöffentlichen Beantwortung bestehe. Die Verweigerung der Auskunft (anstelle einer 
nichtöffentlichen Beantwortung der Frage) aus Gründen des Geheimschutzes komme daher nur 
in seltenen Ausnahmefällen in Betracht. Soweit die Gründe für eine Auskunftsverweigerung oder 
für eine nichtöffentliche Auskunftserteilung nicht evident seien, müsse die Bundesregierung 
diese darlegen, wobei die Begründung im Falle der Verweigerung der Auskunft ausführlicher 
sein müsse als bei einer nichtöffentlichen Auskunftserteilung (BVerfGE 147, 50, 149 Rn. 253 ff.). 

Der Bundestag kann zudem einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einsetzen. Art. 44 
Abs. 1 GG sieht dabei ausdrücklich vor, dass dieser die erforderlichen Beweise (selbst) erhebt, 
worauf strafprozessuale Regelungen entsprechend anzuwenden sind. Daneben bestimmt Art. 44 
Abs. 3 GG, dass Gerichte und Verwaltungsbehörden zur Rechts- und Amtshilfe verpflichtet sind. 
Diese Grundsätze gelten auch für die Anforderung von Beweismitteln von einer Staatsanwalt-
schaft. So kann ein Untersuchungsausschuss des Bundestages von der Bundesanwaltschaft auf-
grund des Art. 44 Abs. 1 GG in Verbindung mit § 18 Abs. 1 des Untersuchungsausschussgesetzes 
des Bundes (PUAG) Unterlagen anfordern und von einer Staatsanwaltschaft eines Landes in 
Form der Amtshilfe nach Art. 44 Abs. 3 GG in Verbindung mit § 18 Abs. 4 Satz 1 PUAG die Vor-
lage sächlicher Beweismittel verlangen (vgl. den Sachstand „Anspruch eines parlamentarischen 

https://dserver.bundestag.de/btd/13/086/1308650.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/899858/3f2749f586ad3ba4a8e27b3fe19fb794/WD-3-059-22-pdf-data.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/puag/BJNR114210001.html
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Untersuchungsausschusses auf Vorlage von Beweismitteln nach § 18 PUAG. Rechtsgrundlage, 
Verfahren und Umfang“, WD 3 - 3000 - 019/23). Dabei ist die Einsetzung von parlamentarischen 
Untersuchungsausschüssen grundsätzlich selbst dann möglich, wenn parallel Gerichtsverfahren 
laufen (vgl. Grzeszick, Parlament vs. Justiz?, in: DÖV 2022, S. 433, 435 m.w.N.). 

*** 

https://www.bundestag.de/resource/blob/938990/d969e94d4c87a996b365a8014d7e370d/WD-3-019-23-pdf-data.pdf

